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Merkblatt Beihilfe

Familien- und Haushaltshilfe im Todesfall

1. Januar 2025

Nachstehend informieren wir Sie Uber die Beihilfefahigkeit von
Aufwendungen fur eine Familien- und Haushaltshilfe beim Tode
der den Haushalt allein fohrenden beihilfeberechtigten Person
oder berucksichtigungsféhigen Angehdérigen (§ 12 Abs. 3
Beihilfeverordnung).

1. Voraussetzungen

Ist die den Haushalt allein fohrende beihilfeberechtigte Person
verstorben, muss mindestens ein berucksichtigungsfahiges Kind
unter 15 Jahren im Haushalt verbleiben und keine andere im
Haushalt lebende Person kann diesen weiterfohren. Verbleiben
volljghrige Personen im Haushalt, ist glaubhaft zu machen,
warum diesen die Weiterfuhrung des Haushalts, zumindest an
arbeitsfreien Tagen, nicht moglich ist.

2. Angemessene Aufwendungen

Angemessen sind bei einer Familien- und Haushaltshilfe ab
01.01.2025 bis zu 30 € pro Stunde (29 € bis 31.12.2024,

28 € bis 31.12.2023) fir eine hauptberufliche Kraft bzw. 15 €
pro Stunde (14 € bis 31.12.2023) fir eine nebenberufliche
Familien- und Haushaltshilfe. Eventuelle Fahrkosten der
Familien- und Haushaltshilfe sind damit abgegolten. Die
Hochstbetrage basieren auf der BezugsgroRe, die sich aus dem
§ 18 Viertes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV) ergibt, anteilig je
Kalendermonat auf volle Euro aufgerundet. Die BezugsgroRe
wird jahrlich aktualisiert.

Grundsétzlich angemessen sind bis zu zwélf Stunden pro Tag.
Werden mehr Stunden benétigt, ist die Notwendigkeit durch
eine begrundete &rztliche Bescheinigung nachzuweisen.

Wird die Familien- und Haushaltshilfe durch nahe Angehorige
(Ehegatte, eingetragene Lebenspartner, Kinder, Eltern,
GroReltern, Enkelkinder, Schwiegerschne, Schwiegertochter und
Geschwister des Beihilfeberechtigten oder des
berucksichtigungsfahigen Angehérigen) ausgeubt, sind die
Aufwendungen wie folgt beihilfefahig:

. Fahrkosten im Rahmen des § 10a Nr. 4 BVO,

. VergUtung bis zur Héhe von 1.300 € monatlich, wenn wegen
der AusUbung der Tatigkeit eine mindestens halbtégige
Erwerbstéatigkeit aufgegeben oder im Umfang einer solchen
eingeschrankt wird; eine an Ehegatten, eingetragene
Lebenspartner Eltern oder Kinder des Beihilfeberechtigen
oder bericksichtigungsfahigen Angehdrigen gewahrte
Vergutung ist nicht beihilfefahig
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Werden anstelle der Beschéftigung einer Familien- und
Haushaltshilfe Kinder unter zwolf Jahren in einem Heim oder in
einem fremden Haushalt untergebracht, so sind die
Aufwendungen hierfur bis zu den sonst notwendigen Kosten
einer Familien- und Haushaltshilfe beihilfefahig. Die Kosten fur
eine Unterbringung im Haushalt von Ehegatten, eingetragenen
Lebenspartnern, Kindern, Eltern, GroReltern, Enkelkindern des
Beihilfeberechtigen oder der berucksichtigungsfahigen
Angehérigen sind mit Ausnahme der Fahrkosten nicht
beihilfefahig.

3. Allgemeines

Die Beihilfe wird langstens fur die Dauer von sechs Monaten
gewahrt.

Die Frist kann nur bei Vorliegen besonderer Umstande Uber
sechs Monate hinaus verlangert werden bis zur Hochstdauer
von einem Jahr, wenn zum Beispiel auch andere Angehorige
den Haushalt nicht weiterfGhren knnen und dem Haushalt
(neben der berufstatigen beihilfeberechtigten Person)
mindestens ein Kind unter zwolf Jahren angehort. Der Zeitraum
kann auch dann voll ausgeschopft werden, wenn die
Beschaftigung nicht unmittelbar nach dem Todestag beginnt.

Bitte fugen Sie ggf. dem Beihilfeantrag den angeschlossenen
Vordruck 12_5 ausgefullt und unterschrieben bei.

Diese Auskunft steht unter dem Vorbehalt des Gleichbleibens
der ihr zugrunde liegenden Rechts- und Sachlage, insbesondere
auch, dass die betroffenen Personen zum Zeitpunkt des
Entstehens der Aufwendungen entweder selbst beihilfe-
berechtigt oder bertcksichtigungsféhiger Angehoriger eines
Beihilfeberechtigten sind. MaRgebend sind die jeweiligen
Verhaltnisse zum Zeitpunkt des Entstehens der Aufwendungen.

Falls Sie noch Fragen haben, rufen Sie uns einfach an.

Anlage
Vordruck 12_5

Dieses Merkblatt ist zur allgemeinen Information bestimmt. Rechtsanspriuche kdnnen Sie daraus nicht ableiten.

Wenn Sie weitere Fragen haben, rufen Sie uns gerne an. Um den Lesefluss zu erleichtern, verzichten wir auf

Mehrfachnennungen; die verwendeten Bezeichnungen gelten fur alle Geschlechter. Ebenso gelten alle

ehebezogenen Begriffe auch fur eingetragene Lebenspartnerschaften.
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Beihilfenummer

BF

Erklarung des Hinterbliebenen

Name
Kommunaler Versorgungsverband Vorname
Baden-Wirttemberg
- Beihilfeabteilung - Geburtsdatum

Postfach 10 0161
76231 Karlsruhe

Hinweis:

Um den Lesefluss zu erleichtern, verzichten wir auf Mehrfachnennungen; die verwendeten Bezeichnungen gelten fir alle Ge-
schlechter. Ebenso gelten alle ehebezogenen Begriffe auch fur eingetragene Lebenspartnerschaften.

N&here Informationen zu lhren Rechten im Rahmen der Erhebung von personenbezogenen Daten nach Artikel 13 und 14 der
Datenschutz-Grundverordnung erhalten Sie im Internet unter www.kvbw.de/Informationspflichten.

Die WeiterfUhrung des Haushalts durch eine Familien- und Haushaltshilfe ist erforderlich, weil

[] in unserem Haushalt mindestens ein bertcksichtigungsfahiges Kind unter 15 Jahren verbleibt;
L] in unserem Haushalt mindestens ein Kind unter zwélf Jahren verbleibt.

Im Haushalt leben folgende Personen: berufstatig/schulpflichtig

[] keine volljahrige(n) Person(en) [lja O nein

U] Ehegatte/eingetragene Lebenspartner [lja  C nein

L1 Kind(er) Name: [ja O nein
Name: [ja O nein
Name: ja O nein

[] Sonstige Name: [lja O nein
Name: ja O nein
Name: ja O nein

L] Die berufstatige(n)/schulpflichtige(n) Person(en) wird/werden beurlaubt:

Name: vom bis

Name: vom bis

Name: vom bis

An Arbeitstagen ist/sind diese Person(en) wie folgt berufsbedingt abwesend:
Name:

Mo Di Mi Do Fr Sa So
vom
bis
Name:

Mo Di Mi Do Fr Sa So
vom

bis
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Bei rllicpt berufstatigen/schulpflichtigen Volljahrigen sind Grinde anzugeben, weswegen diesen die Haushaltsfihrung nicht
maglich war:

Name: Grinde:
Name: Grinde:
Name: Grinde:

Die als Familien- und Haushaltshilfe eingesetzte Person Herr/Frau

Name, Vorname, Anschrift

[] ist nicht standig in meinem Haushalt beschéftigt
[ ist standig in meinem Haushalt beschaftigt mit Wochenstunden.

[ ist kein naher Angehériger von mir und von meinen beriicksichtigungsfahigen Angehérigen (Ehegatte, eingetragener
Lebenspartner, Kinder, Eltern, GroReltern, Enkelkinder, Schwiegerséhne, Schwiegertéchter und Geschwister).

Die Familien- und Haushaltshilfe wurde in Anspruch genommen:

vom bis

vom bis

Das Kind/die Kinder (Name(n))

werden/wurden vom bis
im Haushalt von oder im Heim untergebracht.
Herr/Frau (Name(n)) ist

[] kein naher Angehériger

] Elternteil, Ehegatte, eingetragener Lebenspartner, Kind, GroRelternteil, Enkel von mir oder meinen berucksichtigungsfahigen
Angehorigen.

Beférderungsmittel: [ ] Offentliche - Beleg liegt bei
[ PKwW

Fahrstrecke: Von bis = km.

Als Vergitung wurde bezahlt (Rechnung bzw. Quittung liegt bei):

stundlich: €
taglich: €.

Unterschrift des Beihilfeberechtigten
Ort, Datum

Seite 2 von 2



	1. Voraussetzungen 
	2. Angemessene Aufwendungen 
	3. Allgemeines 
	12_5_fragebogen_familien_und_haushaltshilfe_bei_todesfall.pdf
	Lesezeichen 1
	Familien- und Haushaltshilfe bei Todesfall
	Erklärung des Hinterbliebenen
	Hinweis: 
	Die Weiterführung des Haushalts durch eine Familien- und Haushaltshilfe ist erforderlich, weil
	Im Haushalt leben folgende Personen:
	Die als Familien- und Haushaltshilfe eingesetzte Person Herr/Frau
	Die Familien- und Haushaltshilfe wurde in Anspruch genommen:
	Das Kind/die Kinder (Name(n))


	Name des Hinterbliebenen: 
	Vorname des Hinterbliebenen: 
	Geburtsdatum des Hinterbliebenen: 
	Haushaltsführung: Off
	Haushaltsführung 2: Off
	keine volljährige(n) Person(en): Off
	Ehegatte/eingetragene Lebenspartner: Off
	Kind(er): Off
	berufstätig/schulpflichtig volljährige Person: Off
	Name Kind 1: 
	berufstätig/schulpflichtig Ehegatte: Off
	berufstätig/schulpflichtig Kind 1: Off
	berufstätig/schulpflichtig Kind 2: Off
	berufstätig/schulpflichtig Kind 3: Off
	berufstätig/schulpflichtig sonstige Person 1: Off
	berufstätig/schulpflichtig sonstige Person 2: Off
	berufstätig/schulpflichtig sonstige Person 3: Off
	Sonstige Personen: Off
	Name Kind 2: 
	Name Kind 3: 
	Sonstige Person 1: 
	Sonstige Person 2: 
	Sonstige Person 3: 
	Name der beurlaubten Person 2: 
	Name der beurlaubten Person 3: 
	Name der beurlaubten Person 1: 
	beurlaubung Person 1 vom : 
	Beurlaubung Person 1 bis: 
	Beurlaubung Person 2 vom : 
	Beurlaubung Person 2 bis: 
	Beurlaubung Person 3 vom : 
	Beurlaubung Person 3 bis: 
	Dienstag 1: 
	Mittwoch 1: 
	Donnerstag 1: 
	Freitag 1: 
	Sonntag 1: 
	Samstag 1: 
	weitere abwesende Person: 
	abwesende Person: 
	Montag 1: 
	Dienstag 2: 
	Mittwoch 2: 
	Donnerstag 2: 
	Freitag 2: 
	Sonntag 2: 
	Samstag 2: 
	Montag 2: 
	Dienstag 3: 
	Mittwoch 3: 
	Donnerstag 3: 
	Freitag 3: 
	Sonntag 3: 
	Samstag 3: 
	Montag 3: 
	Dienstag 4: 
	Mittwoch 4: 
	Donnerstag 4: 
	Freitag 4: 
	Sonntag 4: 
	Samstag 4: 
	Montag 4: 
	Die berufstätige(n)/schulpflichtige(n) Person(en) wird/werden beurlaubt:: Off
	Name, Vorname, Anschrift: 
	ist nicht ständig in meinem Haushalt beschäftigt: Off
	ist ständig in meinem Haushalt beschäftigt mit: Off
	naher Angehöriger: Off
	Das Kind/die Kinder (Name(n)): 
	Anzahl Wochenstunden: 
	Datum Beginn Haushaltshlfe 1 vom: 
	Datum Ende Haushaltshilfe 1 bis: 
	Datum Beginn Haushaltshlfe  vom: 
	Datum Ende Haushaltshilfe 2 bis: 
	werden/wurden vom : 
	werden/wurden bis: 
	im Haushalt : 
	Haushalt 2: 
	kein naher Angehöriger: Off
	Angehöriger: Off
	Beförderungsmittel öffentliche: Off
	Beförderungsmittel PKW: Off
	Fahrstrecke: Von: 
	Fahrstrecke: bis: 
	Kilometer gesamt: 
	Haushaltsführung nicht
möglich war Person 1: 
	Haushaltsführung nicht
möglich war Person 2: 
	Haushaltsführung nicht
möglich war Person 3: 
	Gründe der Person 1: 
	Gründe der Person 2: 
	Gründe der Person 3: 
	Ort, Datum 5: 
	Unterschrift des Beihilfeberechtigten: 
	stündlich: 
	täglich: 
	Beihilfenummer: 


